








 

 

 

 

 

 

 

 

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G 

 

 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom _______________, Zahl: 

032-01-D/_______/2025, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung 

vom _______________, Zahl: _____________________ mit welcher der 

Flächenwidmungsplan in den unten angeführten Punkten geändert wird. 

 

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 34 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, 

K-ROG 2021, LGBl. Nr. 17/2025 wird verordnet: 

 

§  1 

 

(1) Der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Wolfsberg wird wie folgt geändert: 

 

 

47/2021 Gst. Nr. 197/3 (Teil) KG St. Jakob, Umwidmung von „Grünland – 

Schrebergarten“ in „Bauland - Wohngebiet“ im Ausmaß von ca. 567 

m² 

 

 

(2) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung. 

 

§  2 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen 

Amtsblatt in Kraft. 

 

 

F.d.R.z.: 

       Der Bürgermeister i.V. 

       Die 2. Vizebürgermeisterin 

 

Patrick Maurel Bakk.rer.nat. 

       Dr. Michaela Lientscher 

E N T W U R F 
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3.3.2025

S t a d tg e m e in d e  W o l fs b e r g

Maßstab:
Abt. Raumplanung/Vermessung/GIS

Datum:1:1 000

Auflage zur allgemeinen Einsicht (von - bis; Zahl):

 Beschluss im Gemeinderat (Datum; Zahl): $

Änderung des Flächenwidmungsplans - Verfahren 47/2021

Katastralgemeinde/Gemeinde:
Betroffene(s) Grundstück(e):
Widmung von:
Widmung in:
Gesamtfläche:

77242 St. Jakob / 20923 Stadtgemeinde Wolfsberg
197/3 (teilw.)
"Grünland - Schrebergarten"
"Bauland - Wohngebiet"
ca. 567 m²

GZFB

REVISION 1

DKM-Stand: 01.04.2024
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V  E  R  O  R  D  N  U  N  G 

 

 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom _______________, Zahl: 

032-01-D/_______/2025, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung 

vom _______________, Zahl: _____________________ mit welcher der 

Flächenwidmungsplan in den unten angeführten Punkten geändert wird. 

 

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 34 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, 

K-ROG 2021, LGBl. Nr. 17/2025 wird verordnet: 

 

§  1 

 

(1) Der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Wolfsberg wird wie folgt geändert: 

 

 

15/2024 Gst. Nr. 445/10 (Teil) und 445/14 (Teil) je KG Kleinedling, 

Umwidmung von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in 

„Grünland - Garten“ im Gesamtausmaß von ca. 259 m² 

 

 

(2) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung. 

 

§  2 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen 

Amtsblatt in Kraft. 

 

 

F.d.R.z.: 

       Der Bürgermeister i.V. 

       Die 2. Vizebürgermeisterin 

 

Patrick Maurel Bakk.rer.nat. 

       Dr. Michaela Lientscher 

E N T W U R F 
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S t a d tg e m e in d e  W o l fs b e r g

Maßstab:

Abt. Raumplanung/Vermessung/GIS
Datum:1:500

Auflage zur allgemeinen Einsicht (von - bis; Zahl):

 Beschluss im Gemeinderat (Datum; Zahl): $

Änderung des Flächenwidmungsplans - Verfahren 15/2024
Katastralgemeinde/Gemeinde:
Betroffene(s) Grundstück(e):
Widmung von:
Widmung in:
Gesamtfläche:

77216 Kleinedling / 20923 Stadtgemeinde Wolfsberg
445/10 (teilw.) u. 445/14 (teilw.) - entspricht Neustand nach Grundstücksteilung
"Grünland - Land- und Forstwirtschaft"
"Grünland - Garten"
ca. 259 m²

REVISION 1

DKM-Stand: 3.2.2025



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen zu den geplanten Änderungen des Flächenwidmungsplans 

Kundmachung 032-01-D/31364/2025 vom 05.03.2025 

 

 

Widmungsänderung 47/2021 

 

Die zur Umwidmung angeregte Fläche liegt im Hauptsiedlungsraum der Stadtgemeinde 

Wolfsberg und innerhalb der absoluten Siedlungsaußengrenze. Derzeit wird die Fläche als 

privater Garten im Zusammenhang mit dem unmittelbar westlich angrenzenden 

Wohnhaus genutzt. Nun plant der Sohn des Eigentümers einen Teil der Fläche zur 

Errichtung eines Wohnhauses zu nutzen. Die verbleibende Restfläche soll weiterhin als 

Garten genutzt werden. Die Lage der Fläche wurde dabei so gewählt, dass sie im Norden 

nicht innerhalb der Gefahrenzonen des Weißenbachs zu liegen kommt. 

Auf Grund der Lage am unmittelbaren Rand der gelben Gefahrenzone des Weißenbachs 

ist eine positive Stellungnahme der Abt. 12 des Amtes der Kärntner Landesregierung 

erforderlich. Bezüglich der unmittelbar südöstlich vorbeiführenden Autobahn wird zudem 

eine Stellungnahme der ASFINAG eingeholt. 

 

 

Widmungsänderung 15/2024 

 

Die zur Umwidmung angeregte Fläche ist auf Grund des spitzwinkeligen Zuschnitts nicht 

landwirtschaftlich nutzbar und wird bereits seit Jahrzehnten von den östlich benachbarten 

Wohnanrainern als Gartenfläche mitbenutzt. Nun soll die Widmung an die tatsächliche 

Nutzung in der Natur angepasst werden. 

Im Örtlichen Entwicklungskonzept 2010 der Stadtgemeinde Wolfsberg liegt die betroffene 

Fläche innerhalb jeglicher Siedlungsaußengrenzen.  

Auf Grund der Lage im Randbereich des ehemaligen Bergbaugebiets St. Stefan wird eine 

Stellungnahme der GKB-Bergbau GmbH eingeholt. 

Im Zuge des Verfahrens wurde bereits eine Grundstücksteilung durchgeführt, so dass 

nunmehr andere Grundstücksnummern gelten, als noch zum Zeitpunkt des Ansuchens. 


